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Thema

100 Jahre Haager Konventionen
und Neutralitätsrecht

Nach zahlreichen Versuchen haben sich die Nationen an der Wen-
de zum 20. Jahrhundert die Aufgabe gestellt, das Kriegsrecht fest-

zulegen und es menschenwürdiger zu gestalten.

Konventionen

Die beiden Friedenskonfe-

renzen fanden 1899 und

1907 in Den Haag statt.
Erstmals wurden Pläne zur

Erhaltung des Weltfriedens

konkretisiert. Initiant war
Zar Nikolaus II. der den

«allg. Frieden zu wahren und

die übermässigen Waffen-
bestände so weit als möglich
zu reduzieren» als Ideal ans-

trebte.

Als Ziel wurde vorgegeben:

- Begrenzung der Konflikte
durch Rüstungsbeschrän-

kung und Reduktion der

erlaubten Waffen

- Ausdehnung der Regeln

zum Schutz von Opfer von

Landkriegen auf See-

kriege.

- Die Konferenz strebte uni-
versale Gültigkeit an, was

1907 auch erreicht wur-
de, indem Vertreter fast

aller organisierten Natio-
nen in jener Zeit teilnah-

men. Die Schweiz wirkte
an beiden Konferenzen
aktiv mit. Als Haager Ab-
kommen oder Konventio-
nen wird eine Anzahl von
Konventionen bezeichnet,
die verschiedene kriegs-
völkerrechtliche Regelun-

gen enthalten. An der
zweiten Haager Friedens-
konferenz wurden 13 Ab-
kommen geschlossen, wo-
von hier fünferwähnt wer-
den sollen.

Haager Abkommen betreff
fend

I. die friedliche Erledigung
internationaler Streitfäl-
le

II. die Nichtanwendung
von Gewalt bei Eintrei-
bung von Vertragsschul-
den

III. den Beginn von Feind-

Seligkeiten

IV. die Gesetze und Ge-

brauche des Landkriegs
(mit Haager Landkriegs-
Ordnung)

V. die Rechte und Pflichten
der neutralen Mächte
und Personen im Falle
eines Landkriegs.

Die Allbeteiligungsklausel
der Abkommen besagt, dass

diese während eines Krieges

nur gelten, wenn alle am

Krieg beteiligten Staaten

Vertragspartei der jeweiligen
Abkommen sind. Die Haa-

ger Landkriegsordnung als

Anlage zum IV. Haager Ab-
kommen ist der wichtigste
Teil der Haager Abkommen.
Sie enthält Regeln zum Land-

krieg, aufbauend auf dem

Prinzip, dass

- Kriegführende kein unbe-

schränktes Recht auf die

Wahl der Mittel zur Schä-

digung des Feindes haben

- Zivilisten und entwaffnete

Militärpersonen zu ver-
schonen sind.

In der IV. Konvention wer-
den alle wichtigen Themen

des humanitären Völker-
rechts aufgegriffen, die

- Behandlung der Kriegsge-

fangenen

- Regeln der Kriegführung

- Problematik der besetzten

Gebiete.

Die Grundsätze und Verbo-

te des Haager Rechts haben

ihre Gültigkeit bewahrt, sie

gehören zum internationa-
len Gewohnheitsrecht, das

heisst, sie sind allgemein giil-
tiges Internationales Recht.

Dies gilt auch für Staaten die

nicht explizit Vertragspartei
der Abkommen sind. Die

Schweiz ist den Haager Ab-
kommen beigetreten und ist

deshalb an sie gebunden.

Neutralitätsrecht

Für die Schweiz relevant ist

vor allem das V. Haager Ab-
kommen betreffend die Rech-

te und Pflichten der neutra-
len Mächte und Personen im

Falle eines Landkriegs vom
18. Oktober 1907, in Kraft

getreten am 11. Juli 1910.

Im 1. Kapitel, Rechte und

Pflichten der neutralen

Mächte, lautet Artikel 1:

«Das Gebiet der neutralen

Mächte ist unverletzlich».

Artikel 2 besagt: «Es ist den

Kriegführenden untersagt,
Truppen oder Munitions-
oder Verpflegungskolonnen
durch das Gebiet einer neu-
tralen Macht hindurchzufüh-

ren.»

Artikel 7 bestimmt: «Eine

neutrale Macht ist nicht ver-

pflichtet, die für Rechnung
des einen oder des anderen

Kriegführenden erfolgende
Ausfuhr oder Durchfuhr von

Waffen, Munition und über-

haupt von allem, was für ein

Heer oder eine Flotte nütz-
lieh sein kann, zu verhin-
dern».

Artikel 9 erwähnt: «Alle Be-

schränkungen oder Verbote,
die von einer neutralen

Macht angeordnet wer-
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Flugblatt der alliierten Truppen während des Zweiten Weltkrieges, das

deutsche Soldaten mit dem Versprechen einer guten Behandlung zur

Aufgabe ermuntern sollte.

den, sind von ihr auf die

Kriegführenden gleichmässig
anzuwenden.»

Weitere Kapitel behandeln
«Bei Neutralen unterge-
brachte Angehörige einer

Kriegsmacht und in Pflege
befindliche Verwundete,
Neutrale Personen, Eisen-

bahnmaterial.»

Das bedeutendste Recht ist

ohne Zweifel das Recht auf
Unverletzlichkeit des eigenen

schweizerischen Territo-
riums. Jeder Kriegführende,
der in schweizerisches Gebiet

eindringt, verletzt deren Ge-

biet und Neutralität. Die
Schweiz als neutraler Staat

ist aber auch zur Abwehr von

Neutralitätsverletzungen
verpflichtet; wenn sie dies mit
Gewalt tut, kann daraus

nicht aufeine Feindhandlung

geschlossen werden. Wenn

Kriegführende Staaten die

schweizerische Neutralität
verletzen, ist die Schweiz zur
Abwehr mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln
verpflichtet; darunter fallen
auch militärische Mittel
(Armee), die zweckdienlich

eingesetzt werden können.

Von der dauernd neutralen

Schweiz ist stets mehr ver-

langt worden als von einem

Staat, der nur in einem ein-

zelnen Krieg neutral bleibt,
denn für unser Land steht die

Abwehrpflicht von vorn-
herein fest. Die Folgen einer

fehlenden Abwehr würden

unweigerlich dazu führen,
dass Kriegsgegner auf neu-
traies Gebiet übergreifen, um
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sich dort zu bekämpfen. Ver-

nachlässigt ein neutraler
Staat demnach seine Ab-
Wehrpflicht, verliert er den

ihm zustehenden Anspruch
auf Unverletzlichkeit seines

Staatsgebietes.

Ein genaues Mass betreifend

Rüstung ist im Völkerrecht
nicht festgelegt. Die Schwei-

zerische Rüstung muss aufdie

möglichen Bedrohungen in
der Zukunft abgestützt sein.

Für die Schweiz ist der Rüs-

tungsstand der andern Staa-

ten massgebend, aber auch

ihre wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit und die

Möglichkeit zur Waffenbe-

Schaffung. Wird die Abwehr

unmöglich oder unzumutbar,
ist die Schweiz als Neutraler
nach Völkerrecht nicht
verantwortlich.

Zusammenfassend die wich-

tigsten Pflichten des Neutra-
len:

- Nichtteilnahme an Krie-

gen

- Selbstverteidigung

- Gleichbehandlung der

Kriegführenden (betrifft
Kriegsmaterial-Export)

- Keine Söldner für die

Kriegsparteien

- Keine Zurverfügungstel-
lung des Territoriums für
die Kriegsparteien.

Die Haager Konventionen
bilden bis heute einen wich-

tigen Teil des humanitären
Völkerrechts, soweit sie nicht
durch die technischen Ent-
Wicklungen überholt sind.

Die Bestimmungen zur Be-

handlung von Kriegsgefan-

genen und Zivilpersonen sind

jedoch durch die Genfer

Konventionen (Genfer
Recht) vom 12. August 1949

abgelöst worden.

Das Neutralitätsrecht von
1907 gilt immer noch. Je-

doch prägen heute stark
innerstaatliche Konflikte das

Bild, aufweiche das Neutra-
litätsrecht keine Anwendung
findet.

Neutralitäts-
politik

Durch den Bundesrat wer-
den das Neutralitätsrecht
und neutralitätspolitische
Erwägungen in Entscheide

umgesetzt. Der Entscheidfin-

dung geht immer eine aktuel-
le Lagebeurteilung vor, da-

bei werden neben Lage und

Umfeld insbesondere Neu-

tralitätsrecht, Geschichte

und Tradition berücksich-

tigt. Dazu nachstehend eini-

ge Beispiele.

Der junge Bundesstaat von
1848 hat im Deutsch-
Französischen Krieg von
1870/1871 erstmals in gros-
serem Umfang Gelegenheit,
die bewaffnete schweizerische

Neutralität glaubwürdig zu
handhaben. Die Schweiz in-
terniert 1871 die Bourbaki-
Armee von circa 93000 Mann
im Jura, was ihrer Neutra-
lität eine hohe internationa-
le Anerkennung verschafft.

Zu Beginn des Ersten Welt-
krieges 1914 gibt der Bun-
desrat eine Neutralitäts-
erklärung ab. Die Schweiz

mobilisiert ihre Armee und

behauptet ihre Neutralität,
die von den Kriegsparteien
respektiert wird.

Von 1920, Beitritt der
Schweiz zum Völkerbund,
während 18 Jahren, prakti-
ziert die Schweiz eine diffe-
renzielle Neutralität; sie ist

bereit, Wirtschaftssanktio-

nen mitzutragen.

Zur integralen Neutralität
zurückgekehrt (1938), er-
klärt der Bundesrat zu

Beginn des Zweiten Welt-
krieges 1939 erneut die be-

waffnete Neutralität, die von
den kriegführenden Parteien
anerkannt wird. Die Schweiz

mobilisiert ihre Armee zur
Behauptung ihrer Unabhän-

gigkeit und Neutralität. Der
Transitverkehr durch die

Schweiz als Verbindung der

Achsenmächte Deutschland
und Italien, stellt die Schweiz

vor besonders heikle Völker-
rechtliche Probleme.

Als Beginn einer aktiven
Neutralität kann die Entsen-

dung von Schweizer Beob-

achtern 1953 an die Waf-
fenstillstandslinie in Korea
angesehen werden. Die
Schweiz hat sich in der Fol-

ge an zahlreichen frie-
densfördernden Massnahmen

beteiligt.

In der KSZE (heute OSZE)
Schlussakte von Helsinki
1975 erreicht die Schweiz,
dass das Recht der Staaten

auf Neutralität ausdrücklich
anerkannt wird.

1990 ergreift die UNO Wirt-
Schaftssanktionen gegen den

Irak, welche der Bundesrat

autonom nachvollzieht und
als mit der Neutralität ver-
einbar bezeichnet. Damit fin-
det eine differenzielle Neu-

tralität Anwendung, wie in
der Zwischenkriegszeit.

Seit 1996 nimmt die Schweiz

an der Partnerschaft für den

Frieden (PfP) teil und er-
klärt: «Die Schweiz ist der

dauernden und bewaffneten

Neutralität verpflichtet. Sie

hat nicht die Absicht, die

Neutralität aufzugeben. Sie

will nicht der NATO beitre-
ten.»

Der Bundesrat bekräftigt im

Aussenpolitischen Bericht
2000 die bereits im Sicher-

heitspolitischen Bericht 1993

dargelegte Haltung, die ein-

geschlagene Strategie mit
dem Leitmotiv «Sicherheit
durch Kooperation» weiter

zu verfolgen:

Grundsätzliche Beibehaltung
der Neutralität gekoppelt
mit der konsequenten Nut-

zung des Handlungsspiel-
raumes.

Am 10. September 2002

erfolgt der Beitritt der

Schweiz zu den Vereinten
Nationen (UNO) als 190ster

Mitgliedstaat. Die Beitritts-
erklärung statuiert: «Die

Schweiz ist ein neutraler

Staat, dessen Status im Völ-
kerrecht verankert ist.» Auch
als UNO-Mitglied bleibt die

Schweiz neutral. Die UNO
und die Schweiz verfolgen
das gleiche Ziel: Förderung
und Gewährleistung von
Frieden und Sicherheit auf
der Welt.

Der Bundesrat hat die Maxi-
me der Neutralität stets flexi-
bei den Umständen ange-
passt, aber auch den Interes-

sen des Landes entsprechend

angewandt.

Die Neutralität ist kein
Ladenhüter und kein Phan-

tom, sondern Realität.

Oberst
Ro/and //uw/e»sc7i/M

Sommaire

Les Conventions de La Haye

(Droit de La Haye) font par-
tie du droit international de

la guerre. Elles contiennent
des régies sur la conduite des

opérations militaires, sur le

choix et l'emploi des moyens
de combat, en plus elles régie-
mente également le droit de

la neutralité. Pour la Suisse

les deux Conventions sui-
vantes sont fondamentales:

IV. Convention des La Haye

concernant les lois et cou-
tûmes de la guerre sur terre
du 18 octobre 1907 avec

(comme annexe) le Régie-
ment concernant les lois et

cocutumes de la guerre, de la

même date.

V. Convention de La Haye
conernant les droits et le

devoirs des Puissances et des

personnes neutres en cas de

guerre sur terre du 18

octobre 1907.

Les deux conventions sont
entrés en vigueur pour la
Suisse le 11 juillet 1910; une
actualisation n'a pas eu lieu
mais ils sont encore valables

aujourd'hui.

Auswirkungen

Die Haager Land-
kriegsordnung
blieb in der 1907
beschlossenen Fas-

sung unverändert.
Die Mehrzahl der
Vertragsparteien
trat ihr bereits vor
dem Ersten Welt-
krieg bei.

wip. Zwischen den beiden

Weltkriegen wurden nur
I noch Finnland (1918),
Polen (1925) und Äthio-
pien (1935) Vertragspar-
tei, nach dem Zweiten

Weltkrieg noch die Domi- j

nikanische Republik
j (1958), Weissrussland

(1962), die Fidschi-Inseln
I (1973) und Südafrika

(1978).

Neben Finnland, Äthio-
pien, und Polen zählt noch

Liberia 1914) zu den Län- ;

dem, die als Vertragspar-1
tei der Fassung von 1907

nicht der Fassung von
1899 beigetreten waren.
Hauptgrund für die zöger-
liehe Akzeptanz in der

Zwischenkriegszeit und
nach dem Zweiten Welt-

krieg war die Tatsache,
dass sich die Bestimmun-

gen der Haager Land-

kriegsordnung in beiden

Weltkriegen als äusserst

unzulänglich erwiesen.

Dies galt während des Ers-

ten Weltkrieges insbeson-

dere für das Schicksal der

Kriegsgefangenen, wäh-
rend im Zweiten Weltkrieg
vor allem die Zivilbevöl-
kerung unter der rück-
sichtslosen Kriegführung
zu leiden hatte. Darüber
hinaus schränkte die so

genannte Allbeteiligungs-
klausel, welche die Gill-

| tigkeit der Haager Land-
j kriegsordnung regulierte,
deren Akzeptanz bei den

kriegführenden Mächten
deutlich ein.
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